
 
 

    
    
    
    
    
4444. . . . RRRRechtliche Grundlagenechtliche Grundlagenechtliche Grundlagenechtliche Grundlagen    
 
Drei wichtige rechtliche Grundlagen sind zu nennenDrei wichtige rechtliche Grundlagen sind zu nennenDrei wichtige rechtliche Grundlagen sind zu nennenDrei wichtige rechtliche Grundlagen sind zu nennen    
    

1.1.1.1. Artikel 3 GrundgesetzArtikel 3 GrundgesetzArtikel 3 GrundgesetzArtikel 3 Grundgesetz    
 
1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden. 

 
 

2.2.2.2. GleichstellungsgesetzGleichstellungsgesetzGleichstellungsgesetzGleichstellungsgesetz    
 

Das deutsche Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen bzw. 
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) soll eine Benachteiligung von Menschen mit 
Behinderungen beseitigen bzw. verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte 
Lebensführung ermöglichen. (§ 1 BGG) 
Das Gesetz gilt vorrangig für Träger öffentlicher Gewalt auf Bundesebene. Zur Umsetzung der 
gleichen Inhalte auf Länderebene werden jeweils landeseigene Landesgleichstellungsgesetze 
erstellt. Diese Landesgleichstellungsgesetze enthalten jedoch teilweise andere Intentionen und 
Anforderungen. 
Das BGG formuliert insbesondere  

• ein Benachteiligungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt (§ 7 BGG) 
• Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr (§ 8 BGG) 
• Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen 

(§ 9 BGG) 
• Bestimmungen zur Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken (§ 10 BGG) 
• Bestimmungen für eine barrierefreie Informationstechnik (§ 11 BGG) 

 
 

3.3.3.3. „alle inklusive“ UN„alle inklusive“ UN„alle inklusive“ UN„alle inklusive“ UN----Konvention für Menschen mit BehinderungKonvention für Menschen mit BehinderungKonvention für Menschen mit BehinderungKonvention für Menschen mit Behinderung    
 

Im Dezember 2006 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New 
York das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertenrechtskonvention – BRK). Schlüsselbegriffe der Konvention sind Würde, Inklusion, 
Teilhabe, Selbstbestimmung, Empowerment, Chancengleichheit und Barrierefreiheit. 
Mit der Behindertenrechtskonvention wird Behinderung nicht länger primär unter 
medizinischen oder sozialen Blickwinkeln betrachtet, sondern Behinderung ist als 
Menschenrechtsthema anerkannt worden. Behinderte Menschen gelten somit als TrägerInnen 
unveräußerlicher Menschenrechte. Damit verbunden ist ein vielfältiger Perspektivenwechsel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Behindertenrechtskonvention wurden keine neuen Rechte geschaffen, sondern die 
existierenden Menschenrechte sind auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen 
zugeschnitten worden. Dabei wurde das Motto „Nichts über uns ohne uns“ nicht nur während 
der Verhandlungen auf vorbildliche Weise realisiert, sondern spiegelt sich auch in den 
Bestimmungen der Konvention. Eine Einbeziehung behinderter Menschen und ihrer 
Organisationen wird in allen Phasen der Umsetzung und Überwachung des Übereinkommens 
vorgeschrieben. 
 



 

Auszug aus der UNAuszug aus der UNAuszug aus der UNAuszug aus der UN----Menschenrechtskonvention Menschenrechtskonvention Menschenrechtskonvention Menschenrechtskonvention     
von 2006 über die Rechte behinderter Menschenvon 2006 über die Rechte behinderter Menschenvon 2006 über die Rechte behinderter Menschenvon 2006 über die Rechte behinderter Menschen    

 

Artikel 19 „Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ Artikel 19 „Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ Artikel 19 „Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ Artikel 19 „Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“     
 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit 
Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, 
und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss 
dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu 
erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass  
a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu 
wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen 
Wohnformen zu leben;  
b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten 
zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, 
einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und 
der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der 
Gemeinschaft notwendig ist;  
c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit Menschen mit 
Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen 
Rechnung tragen.  
 

Artikel 30 „Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, FreizeiArtikel 30 „Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, FreizeiArtikel 30 „Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, FreizeiArtikel 30 „Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“t und Sport“t und Sport“t und Sport“    
 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit 
anderen am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen  
a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben;  
b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturellen Aktivitäten in 
zugänglichen Formaten haben;  
c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, Kinos, 
Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von 
nationaler kultureller Bedeutung haben.  
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen die 
Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu 
nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft.  
 
(3) Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte im Einklang mit dem Völkerrecht, um 
sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums keine ungerechtfertigte 
oder diskriminierende Barriere für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kulturellem 
Material darstellen.  
 
(4) Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung und 
Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschließlich der 
Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur.  
 
(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, Freizeit- 
und Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen,  
a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an breitensportlichen 
Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern;  
b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, 
behinderungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und an solchen 



teilzunehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstellung eines geeigneten Angebots an Anleitung, 
Training und Ressourcen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen zu fördern;  
c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Sport-, Erholungs- und 
Tourismusstätten haben;  
d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an Spiel-, 
Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, einschließlich im schulischen Bereich;  
e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleistungen der 
Organisatoren von Erholungs-, Tourismus-, Freizeit- und Sportaktivitäten haben. 

 


